
Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
Wählen ab 16!

Darum geht’s!

Wie lange öffnet das Freibad? Wie viel 
kostet der Eintritt? In welchem Zustand 
sind die Tore auf dem Fußballplatz? 
Wann wird der Skatepark saniert?

Auf kommunaler Ebene wird vieles entschieden,  

was mit deinem Leben zu tun hat. Aber was eigentlich 

genau? Darum geht’s zum Beispiel:

Schwimmbäder/

 Sportanlagen

Öffentliche 

Verkehrsmittel

Wie oft fährt der Bus und was kostet 
ein Ticket? Wie komme ich abends
in die Stadt und später 
wieder nach Hause? 

Sportvereine und 

Jugendzentren

Gibt es attraktive Freizeitmöglich-
keiten? Gibt es ein Jugendzentrum? 
Werden Sportvereine finanziell 
unterstützt? 

Schnelles Internet

4G oder 3G? Öffentliches und 
kostenfreies WLAN in meinem Ort? 

Welche Kulturangebote gibt es in 
meinem Ort? Wo finden Festivals und 
Konzerte statt? Was gibt es sonst noch 
zu erleben? 

Kultur und Freizeit

Mitbestimmung

Kann ich meine Ideen und Vorschläge einbringen? Wer 
vertritt meine Interessen im Gemeinde-, Stadtrat oder 
im Kreistag? Was ist mir wichtig?

Wohnen und Umwelt

Ist unser Ort attraktiv? Was wird für 
saubere Luft getan? Gibt es bezahlbare 
Wohnungen in meiner Stadt?  
Wie stoppen wir den Wegzug aus  
unserem Dorf? 

Gute Bildung

Wo befindet sich die nächste Schule? 
Bleibt meine Schule bestehen? Gibt es 
ausreichend Kindergartenplätze und was 
wird bei uns für junge Eltern getan? Saubere Wege,

 sichere Orte

Wer sorgt für saubere Straßen, 
Wege und Parks? Gelange 
ich sicher zu meiner Schule? 
Kommt die Feuerwehr recht-
zeitig, wenn’s brennt? Ist sie 
gut ausgestattet? 

Mehr Infos gibt’s unter:

       was-willst-du-eigentlich.de
       gehwaehlen

Landeszentrale für politische Bildung Thüringen
Regierungsstraße 73
99084 Erfurt
Tel.: 0361/573211701

Kommunalwahlen

am 26. Mai 2019

Gestalte 
dein eigenes 
Plakatmotiv  
auf unserer 
Webseite!



26. Mai: 
Wahl im Wahllokal

Wahlen.

Gemeinde-/Stadträte.

Kreistage.

Was wird gewählt?

Bist du EU-Bürger*in und wohnst seit mindestens 
drei Monaten in einer Gemeinde in Thüringen?

Hast du am 26. Mai das  
16. Lebensjahr vollendet?

Gehst du am 26. Mai zum 
Wählen ins Wahllokal?

Frage nach der Wahlbenach-
richtigung in deiner 

Gemeindeverwaltung!

Hast du bis spätestens 5. Mai deine
Wahlbenachrichtigung bekommen?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gemeinde-/ Stadträte
Kreistage

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Vorher:
Wahl per Briefwahl

Forderst du mit dem ausgefüllten Wahlschein-
antrag deiner Wahlbenachrichtigungskarte 

die Briefwahlunterlagen an?

Ich habe gewählt.

Wie funktioniert eine Wahl?
Die Wahl findet am 26. Mai 2019 statt. Spätestens bis 5. Mai 
musst du per Post eine ”Wahlbenachrichtigung“ bekom-
men. Hier wird dir mitgeteilt, wo genau du wählen kannst. 
Alternativ kannst du auch per Briefwahl teilnehmen. Wie das 
geht, steht in den Wahlbenachrichtigungsunterlagen. Am 
Wahltag haben alle Wahllokale in Thüringen von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet. Mitbringen musst du nur deine Wahl-
benachrichtigung und deinen Personalausweis. 

Was bedeutet Wählen 
in der Demokratie?
Zur Wahl zu gehen gibt jeder und jedem die Möglichkeit, 
sich an Politik zu beteiligen. Bei Wahlen gibt man eine oder 
mehrere Stimmen (Kreuz) für eine Partei oder eine Kandida-
tin oder einen Kandidaten, die oder den man unterstützen 
möchte. Deshalb sollte man sich am besten vorher erkundi-
gen, welche Partei oder welche*r Kandidat*in das, was man 
selbst will, auch umsetzen möchten. Weitere Partizipations-
möglichkeiten sind z. B. Jugendparlamente, Beteiligungsfo-
ren u.v.m.

Wer darf wählen?
In Thüringen hat der Landtag 2015 entschieden, dass künf-
tig auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben dürfen. Das heißt, 
wenn du zum Zeitpunkt der Wahl (26. Mai 2019) mindes-
tens 16 Jahre alt und EU-Bürger oder -Bürgerin bist und seit  
mindestens drei Monaten in deiner Gemeinde in Thüringen 
wohnst, darfst du an der Kommunalwahl teilnehmen. 

Wie funktioniert Kommunalpolitik?
Kommunen, also Städte und Gemeinden bzw. Landkreise, 
haben in der Regel eine Bürgermeisterin oder einen Bürger-

So funktioniert’s!
meister bzw. eine Landrätin oder einen Landrat. Sie werden 
für sechs Jahre gewählt. In diesem Zeitraum leiten diese ihre 
Kommunen und vertreten sie nach außen. Sie stehen den 
Gemeinde- und Stadtverwaltungen bzw. Landratsämtern 
vor, die die Beschlüsse der Kommunalparlamente umsetzen 
und für die Bürger*innen da sind. Kommunalparlamente 
sind Stadt- und Gemeinderäte bzw. Kreistage. Sie bestehen 
aus mehreren Personen, deren Wahl am 26. Mai nach fünf 
Jahren wieder ansteht. In den kommunalen Parlamenten 
werden wichtige Beschlüsse für die jeweilige Kommune ge-
fasst. Außerdem kontrollieren sie die Bürgermeister*innen 
und Landrät*innen. In den Gemeinderäten und Kreistagen 
wird über die kommunalen Angelegenheiten diskutiert, 
manchmal auch gestritten. Am Ende aber wird entschieden. 
So geht Politik. Und Wahlen sind dafür da, dass du an die-
sen Entscheidungen beteiligt bist. 

Wen wähle ich?
Bei der Kommunalwahl am 26. Mai in Thüringen kannst 
du entscheiden, wer in deinem Stadt- oder Gemeinderat 
bzw. in deinem Kreistag in den nächsten fünf Jahren mit-
arbeiten soll. In 15 Kommunen, die kürzlich neu geglie-
dert wurden, werden bei dieser Wahl auch hauptamtliche  
Bürgermeister*innen neu gewählt.

Wie funktioniert meine Stimmabgabe?
Du hast zur Kommunalwahl am 26. Mai in der Regel drei 
Stimmen, die du an Personen oder Parteien oder Listen-
verbindungen vergeben kannst. Dabei kannst du alle drei 
Stimmen an eine Person (Kumulieren) oder eine Partei oder 
eine Liste geben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die drei 
Stimmen auf unterschiedliche Personen aufzuteilen, also 
auch Kandidierende verschiedener Parteien oder Listen zu 
wählen (Panaschieren). Am Ende darfst du jedoch auf kei-
nen Fall mehr als drei Stimmen abgegeben haben, sonst ist 
dein Stimmzettel ungültig.
Eine Fünf-Prozent-Hürde gilt für die Kommunalwahl 
übrigens nicht. Je nach Wahlbeteiligung genügen also 
schon deutlich unter fünf Prozent der Stimmen 
für einen Wahlvorschlag, um einen Sitz im 
kommunalen Parlament zu erhalten. 

Übrigens: Wenn du wahlberechtigt bist und bis zum 26. Mai 2019 schon dein 18. Lebensjahr vollendet hast, kannst du dich 
auch an den Wahlen zum Europäischen Parlament beteiligen! 

Leider darfst du  
noch nicht wählen.

Bist du sicher?  
Auch deine Stimme zählt!


